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Stellungnahme der  
Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft, Duisburg, und der  
Dekanekonferenz Pflegewissenschaft, Berlin,  
 
zum Änderungsantrag 1 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften des Aus-
schusses für Gesundheit des Deutschen Bundestags (BT-Drucksache 16(14)0527; Drs. 
16/12256; betr.: Artikel 12a (Öffnung der Krankenpflegeausbildungen für Hauptschul-
abschlüsse))  

 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP) und die Dekanekonferenz 
Pflegewissenschaft lehnen die vorgeschlagene Änderung zur „Öffnung der Kranken-
pflegeausbildungen für Hauptschulabschluss oder gleichwertige Schulbildung“ mit 
Nachdruck ab.  
 
Dieser Vorschlag ist nicht geeignet, dem Mangel an Pflegefachkräften entgegen zu 
wirken. Er gefährdet darüber hinaus die Qualität der pflegerischen Versorgung von 
kranken, pflegebedürftigen und zu rehabilitierenden Menschen. Der Vorschlag wider-
spricht der durch die Gesetzgebung der Bundesregierung (z. B. Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetz) manifestierten Intention der Bundesregierung, die pflegerische Versorgung 
zu sichern und weiter zu entwickeln. Der Hauptschulabschluss als Zugangs-
voraussetzung zur Ausbildung in Gesundheits- und Krankenpflege steht der - mit gutem 
Grund eingerichteten - pflegewissenschaftlichen Hochschulqualifikation, die nunmehr 
seit fast zwei Jahrzehnten besteht, entgegen. Der Vorschlag der Koalitionsparteien 
erhöht die Disparität der Voraussetzungen und Standards der pflegefachlichen Aus-
bildungen im deutschsprachigen Europa und im gesamten EU-Raum. Er wird die 
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berufliche Mobilität der Pflegefachpersonen in Europa behindern. Für die Professio-
nalisierung der Pflege, das heißt nicht zuletzt für die Sicherstellung kompetenten pflege-
rischen Handelns auf der Grundlage evidenzbasierten Wissens, ist der Vorschlag 
kontraproduktiv.  
 
Der Mangel an Beschäftigten in der pflegerischen Versorgung in der Bundesrepublik 
wird durch den Hauptschulzugang nicht behoben werden können, da die Öffnung für 
Hauptschulabsolventinnen und Hauptschulabsolventen diesen Beruf für andere Gruppen 
wiederum unattraktiv macht. Geeignete Maßnahmen, um dem Mangel an kompetenten, 
professionell handelnden  Pflegefachpersonen zu begegnen, bestehen in einer Erhöhung 
der Attraktivität,  nicht in dem Absenken der Zulassungsvoraussetzungen.  
 
 
Begründung:  
1. Eine generelle Öffnung des Zugangs für Hauptschulabsolventinnen und - ab-
solventen ist nicht geeignet, das Problem des Fachkräftemangels in der Pflege zu lösen 
oder die bestehende Situation in der pflegerischen Versorgung zu bessern. Der Fach-
kräftemangel in der Pflege resultiert im Wesentlichen aus der fehlenden Attraktivität der 
Pflegefachberufe. Sie äußert sich in geringem gesellschaftlichen Ansehen, einer hohen 
Fluktuation und einem frühzeitigen Ausstieg von Pflegefachkräften aus ihrem Beruf. Es 
bedarf substantieller Schritte, um die Attraktivität zu erhöhen.  
 
Wege, um die Attraktivität zu erhöhen, sind 

- die Verzahnung von Pflegeausbildung und Hochschulqualifikation. Dies setzt  
eine Kompatibilität der aufeinander bezogenen Bildungsabschlüsse voraus.  
Auch unter Berücksichtigung von Prinzipien der Durchlässigkeit zwischen den 
Bildungsstufen ist diese zwischen der hauptschulischen und der hochschulischen 
Qualifikation nicht unmittelbar gegeben. Der aktuelle Vorstoß der Koalitions-
parteien behindert so ausbildungsintegrierte Studiengangskonzepte. 

- Erhöhung des selbstständigen Handlungsspielraumes der Pflegefachpersonen. 
Der Handlungsspielraum ist in inhaltlicher und rechtlicher Hinsicht an das 
jeweilige Qualifikationsprofil gebunden. Der aktuelle Vorstoß der Koalitions-
parteien vermindert den Handlungsspielraum durch eine Absenkung des Bil-
dungsniveaus. Die durch Delegation und Kontrolle gebundene Aktivität und Zeit 
wird insgesamt deutlich erhöht, das Niveau delegierbarer fachlicher Kompeten-
zen abgesenkt. 
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- Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen. Zu den Arbeitsbedingun-
gen gehört unter anderem die Form der Zusammenarbeit mit anderen Berufs-
gruppen. Für eine angemessene Pflege und Versorgung ist die Begegnung ,auf 
Augenhöhe‘ unerlässlich, um die pflegerische Perspektive, also zum Beispiel die 
Frage, welche Unterstützung bei der Alltagsbewältigung benötigt ein Patient als 
Folge einer Krankheit oder bei Hilfebedarf, zielgerichtet einbringen zu können. 
Der aktuelle Vorstoß der Koalitionsparteien reduziert die Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufe zu Assistenzberufen. 

 
2. Im internationalen Vergleich bildet Deutschland im Hinblick auf die Qualifi-
kation von Pflegefachpersonen das Schlusslicht. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft 
bedarf  pflegewissenschaftlicher Fundierung, entsprechend den beschlossenen Kriterien 
des Europäischen Qualifikationsrahmens für den berufsbildenden Bereich und des 
Nationalen Qualifikationsrahmens für Hochschulausbildungen. Hierzu hat sich die 
Bundesregierung verpflichtet. Dies entspricht auch den gewachsenen Anforderungen 
der Praxis der pflegerischen Versorgung. Hierzu sind Bildungsstandards formuliert, die 
gegenwärtig überarbeitet werden. 

 
3. Eine Absenkung des Bildungs-/Kompetenzniveaus der pflegerischen Versor-
gung hinsichtlich komplexer werdender Anforderungen wird sich auf die Qualität der 
Versorgung auswirken. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demographischen Ent-
wicklung und der Veränderung der Versorgungsbedarfe werden die Leistungen des 
Gesundheits- und Pflegewesens sich immer mehr in den ambulanten Bereich verlagern. 
Angesichts einer Zunahme von chronischen Krankheiten sind präventive und rehabili-
tative pflegerische Maßnahmen sowie Unterstützungen bei der Alltagsbewältigung drin-
gend gefragt.  
 
Die Mehrheit der künftigen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger wird 
nicht mehr im Krankenhaus, sondern in der ambulanten oder stationär-pflegerischen, 
der pflegerisch-rehabilitativen oder der beratend-präventiven Versorgung tätig sein. 
Erfahrungen und Untersuchungen im internationalen Raum belegen die Wirksamkeit 
entsprechender pflegegeleiteter Programme. Hierzu sind jedoch fundiertes Wissen, 
fachliche, soziale, kommunikative und Problemlösungs-Kompetenzen erforderlich 
(beispielsweise methodisch zur Erhebung von Pflegebedarfen und zu evidenzbasiertem 
fachlichen Handeln), die in der Regel an ausgewiesene Bildungsvoraussetzungen ge-
bunden sind, die übrigens für vergleichbare Berufesysteme nicht unter der ständigen 
Bedrohung der Absenkung von Eingangsvoraussetzungen stehen.  
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Der Antrag der Regierungsfraktionen suggeriert ein traditionales Bild von Pflegefach-
kräften, das demjenigen eines medizinischen Assistenzberufs im Krankenhaus ent-
spricht. Dies hinterschreitet sogar den gegenwärtigen Regelungsstand der Berufegesetze 
und vor allem der Sozialgesetzbücher. Vielmehr bedarf es der konsequenten Umsetzung 
und Weiterentwicklung der gesundheitspolitisch präferierten und im Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz zum Teil bereits aufgenommen Impulse im Hinblick auf die 
Qualifikation von Pflegefachberufen sowie einer sozialpolitischen Legitimierung 
selbstverantworteten Pflegehandelns. 
 
4. Eine fachliche Pflege, die den Anforderungen der Praxis entsprechen soll, bedarf 
der Anhebung des Qualifikationsniveaus in der Ausbildung im Sinne einer akade-
mischen Erstausbildung mit eigenständiger Teil-Zielsetzung an Hochschulen für einen 
Teil der beruflich Interessierten sowie einer pflegewissenschaftlichen Fundierung der 
fachschulischen Ausbildung. 
 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft und die Dekanekonferenz Pflege-
wissenschaft lehnen die intendierte Regelung ab zugunsten von Alternativen, die die 
Attraktivität der Pflege- und Gesundheitsfachberufe erhöhen. Hauptschulabsolventinnen 
und -absolventen steht schon heute über den Zwischenschritt der Krankenpflegehilfe-
ausbildung der Weg zur Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege offen. 
Angesichts der hohen Anforderungen an professionelle Krankenpflege ist ein solcher 
oder vergleichbarer Zwischenschritt unerlässlich, um eine in qualitativer Hinsicht 
angemessene pflegerische Versorgung zu gewährleisten.  
 
Für die Diskussion eines nach Kompetenzkriterien strukturieren pflegerischen Berufe-
systems stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mainz, den 3.5.2009                   Berlin, den 3.5.2009 
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